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9.  Aktualisierung periodischer Beurteilungen, Art. 56 Abs. 4 Satz 2 LlbG
 
1Die nach Art. 56 Abs. 4 Satz 2 LlbG vorgesehene Aktualisierung von periodischen Beurteilungen darf nur 
in seltenen Ausnahmefällen Anwendung finden, wenn sich die tatsächlichen Beurteilungsgrundlagen derart 
geändert haben, dass es angesichts des Leistungsgrundsatzes als nicht angemessen erscheint, mit deren 
Berücksichtigung bis zur nächsten periodischen Beurteilung abzuwarten. 2Als Beispiel für die Notwendigkeit 
kann die Versetzung von einem anderen Dienstherrn genannt werden, bei dem ein grundlegend anderes 
Beurteilungssystem eingeführt ist (z.B. Wechsel vom Bund nach Bayern). 3Der laufende periodische 
Beurteilungszeitraum im Sinn des Art. 56 Abs. 4 Satz 2 LlbG beginnt dabei mit dem letzten 
Beurteilungsstichtag, der vor dem einheitlichen Verwendungsbeginn des Art. 56 Abs. 4 Satz 1 LlbG liegt. 
4Eine Aktualisierung scheidet in all den Fällen aus, die im üblichen System der periodischen Beurteilung 
sachgerecht berücksichtigt werden können. 5Hierunter fallen beispielsweise Beförderungen, Umsetzungen, 
Versetzungen innerhalb desselben Geschäftsbereichs, Abordnungen, Beurlaubungen und ähnliche 
regelmäßig vorkommende Personalveränderungen. 6Gleiches gilt für die Schwankungsbreite, innerhalb 
derer sich die Leistungen eines Beamten oder einer Beamtin während eines Beurteilungszeitraums 
naturgemäß bewegen. 7Eine Aktualisierung scheidet auch in den Fällen aus, in denen durch 
Verwaltungsvorschriften der obersten Dienstbehörden die Erstellung einer Anlassbeurteilung vorgesehen 
ist, um relevanten Veränderungen bei Stellenbesetzungs- und Beförderungsentscheidungen Rechnung 
tragen zu können.


